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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

Besucheranschrift: 52353 Düren (Nord), Meckerstraße 1-3 (Ecke alte Jülicher Straße) Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 

Bushaltestelle Meckerstraße, Linie 5 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 

DB-Bahnhof Düren 

Telefon Vermittlung: 02421 407820 Helaba 

Fax: 02421 40782299 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Postbank 

 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
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Tel    0242140782200 

Fax   0242140782299 

Kerstin.Gruen-Klingebiel@lvr.de 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

den nachfolgenden Elternbrief des Schulamtes des Kreises Düren leite ich 

Ihnen hiermit weiter: 

 

 

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Grund- und För-
derschulen im Kreis Düren 
 
Seit dem 22.02.2021 wurde der Unterricht für Schülerinnen und Schüler (SuS) 
aller Jahrgangsstufen der Primarstufen an den Grund- und Förderschulen in Form 
eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder aufgenommen.  
 
Natürlich stellt sich uns allen die Frage, welche weiteren möglichen Maßnahmen 
zum Schutz der SuS vor Ort ergriffen werden können, um diesen Wiedereinstieg 
in den Schulbetrieb abzusichern und weiterhin gewährleisten zu können. Leicht 
steigende Infektionszahlen geben aktuell Anlass zur Sorge.  
 
 
Daher wird der Kreis Düren für die Schulen folgende Schutzmaßnahmen kosten-
los zur Verfügung stellen: 
 

 Infrarotthermometer zu Temperaturmessung  

 Freiwillige Reihentestungen (PoC-Schnelltests) von Lehrkräften 
und sonstigem schulischen Personal (z.B. auch das Personal in der 
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Betreuung) und SuS bei weiterlaufendem eingeschränkten Regel-
betrieb 

 
Wie funktioniert das Messen der Temperatur? 
Das Fiebermessen geht kontaktlos mit einem speziellen Gerät vonstatten. Ge-
messen wird an der Stirn. Wenn die Temperatur über 37,5 Grad liegt, können die 
Kinder die Schulen nicht besuchen.  
 
Warum gerade 37,5 Grad? 
Diese Temperatur bedeutet auch für Kinder eine erhöhte Temperatur, vor allem, 
weil an der Stirn gemessen wird und dort das Ergebnis in der Regel niedriger ist 
als würde z. B. im Ohr gemessen. Diese erhöhte Temperatur kann auf eine Infek-
tion hindeuten. Deshalb dürfen Kinder dann nicht in die Schulen gehen, allein 
schon, um eine Ansteckung anderer Jungen und Mädchen zu vermeiden. 
 
Bei vielen Eltern besteht die berechtigte Sorge, dass durch die hohe Zahl der nun 
wieder beschulten Kinder, das Risiko von versteckten Infektionsherden gegeben 
ist. Einen weiteren Baustein zum Schutz vor dem Ausbreiten der Covid-19 Infek-
tionen stellt nunmehr die Möglichkeit zur Durchführung eines PoC-Schnelltests in 
der Schule dar. Das Gesundheitsamt entscheidet anhand des Infektionsgesche-
hens im Umfeld der Schulen, in welchen Schulen Hilfsorganisationen entspre-
chende Reihen-Schnelltests durchgeführt werden. 
 
Wer führt die Tests durch? 
Es handelt sich um geschultes Personal von Hilfsorganisationen. Mobile Teams 
kommen angemeldet in die Schulen. 
 
 
 
Wie genau werden die Kinder getestet? 
Der Test findet im vorderen Bereich der Nase statt. Dabei wird ein Wattestäbchen 
circa 1-2 Zentimeter in das linke und rechte Nasenloch eingeführt und einige Mal 
vorsichtig kurz gedreht. Es handelt sich also nicht um einen Rachenabstrich, bei 
dem das Stäbchen deutlich tiefer eingeführt werden muss. 
 
 
Wann steht das Ergebnis fest und was passiert, wenn es positiv ist?  
Das Ergebnis steht nach etwa 15 Minuten fest. Sollte das Ergebnis positiv sein, 
muss ein gängiger PCR-Test gemacht werden. Dieser kann sofort im Anschluss 
in der Schule vorgenommen werden (wenn die Einwilligung der Eltern vorliegt) 
oder später beim Kinderarzt oder z. B. im Testzentrum. Diese PCR-Tests sind die 
herkömmlichen Corona-Tests und geübte Praxis auch in den Schulen des Kreises 
Düren – und zwar immer dann, wenn bisher positive Fälle in den Einrichtungen 
auftraten. 
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Alle Angebote bestehen selbstverständlich vollumfänglich auf freiwilliger Basis. 
Vorab müssen entsprechende Einverständniserklärungen der Erziehungsberech-
tigten vorliegen (Vordrucke sind als Anlage beigefügt).  
 
 
Alle Maßnahmen dienen dem Ziel, so bald wie möglich wieder zu einem Stück 
Normalität zurückzufinden. Deshalb kann ich nur an alle appellieren, diese Maß-
nahmen zu unterstützen und darüber hinaus alle Corona-Regeln strikt einzuhal-
ten. 

 

 

Sollten Sie mit den vorgeschlagenen Maßnahmen einverstanden sein, dann 

geben Sie die beiden angefügten Eiverständniserklärungen digital über un-

sere Schulmailadresse louis-braille-schule-dueren@lvr.de oder über das 

Kontaktheft Ihres Kindes zurück. 

Viele Dank für Ihre Mitarbeit 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kerstin Grün-Klingebiel 

Schulleiterin  

 
LVR-Louis-Braille-Schule 

Förderschwerpunkt Sehen 

Meckerstr. 1-3 

52353 Düren 

Tel.:   02421-40782-201 

Mobil: +49 172 5286900 

Fax:   02421-40782-299 
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